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1. Miete und ihre Abgrenzung
Die Bestandsverträge, dh Miete und Pacht, werden im 25. Hauptstück des ABGB in
§§ 1090 bis 1121 geregelt. Während bei der Miete eine Sache entgeltlich zum Gebrauch
auf gewisse Zeit überlassen wird, dient die Sache bei der Pacht neben dem Gebrauch
auch zur Fruchtziehung. Die Regelungen des ABGB sind dispositiv, weshalb ein Spiel-
raum bei der Vertragsgestaltung besteht. Ein solcher ist allerdings ungewünscht, wenn
dies zu einer Übermacht einer Partei führt. Nachdem Mieter häufiger auf den Abschluss
eines Mietvertrags angewiesen sind, um ihr Wohnbedürfnis erfüllen zu können, kommt
dem Vermieter idR die stärkere Position zu. Um dies auszugleichen und dem gesell-
schaftspolitischen Interesse auf Stärkung des Mieterschutzes gerecht zu werden, wurde
1982 das MRG geschaffen, welches zwingend anwendbare Bestimmungen enthält und
das ABGB dabei verdrängt. Den Mat zufolge ist der maßgebliche Zweck des MRG

die Erhaltung des erhaltungswürdigen Hausbestandes und die Verhinderung der unsere Stadt-
kerne entvölkernden Umwandlungen von Wohnungen in Geschäftslokale und Büros, die Stär-
kung der Rechte der Mieter und sonstigen Nutzungsberechtigten von Wohnungen sowie die
Schaffung eines sozialgerechten Preises für alle Wohnungen.1

Das MRG kommt bei Mietverträgen über Wohn- und Geschäftsräume zur Anwendung
und überlagert diesfalls das ABGB – nur an den vom MRG ungeregelten Stellen kom-
men die Bestimmungen des ABGB zur Anwendung. Pachtverträge werden nicht im
MRG behandelt. In der Praxis relevant und primär festzustellen ist daher, ob das Miet-
objekt dem Anwendungsbereich des ABGB oder des MRG unterliegt.

Neben den Bestimmungen des ABGB und des MRG wird das Wohnrecht in zahlreichen
weiteren (Sonder-)Gesetzen geregelt. Bedeutsam ist dabei etwa das WEG 2002, welches
insb bei der Begründung, dem Erwerb und dem Erlöschen von Wohnungseigentum sowie
bei der Verwaltung der allgemeinen Teile der Liegenschaft zur Anwendung kommt. Des
Weiteren wird das Wohnrecht zB durch das WGG, das Kleingartengesetz sowie das Land-
pachtgesetz geregelt. Aufgrund der höheren Relevanz befassen sich die nachfolgenden Bei-
träge jedoch insb mit dem MRG bzw den wohnrechtlichen Bestimmungen des ABGB.

1.1. Miete und (Bitt-)Leihe
Die Leihe wird gem § 971 ABGB als unentgeltliche Gebrauchsüberlassung definiert.
Kann der Leihvertrag jederzeit widerrufen werden, so spricht man von einer Bittleihe
bzw einem „Prekarium“ gem § 974 ABGB. Erfolgt die befristete und unwiderrufliche
Gebrauchsüberlassung entgeltlich, ist Miete anzunehmen, andernfalls Leihe.2 Bei Wi-
derruflichkeit liegt je nachdem, ob die Gebrauchsüberlassung entgeltlich oder unent-
geltlich erfolgt, Bittleihe oder Miete vor.3

Für die Beurteilung der Unentgeltlichkeit der Leihe ist darauf abzustellen, ob die vom
Leihnehmer übernommenen Kosten ihrer Natur nach aus dem Gebrauch resultieren

1 ErläutRV 425 BlgNR 15. GP 27.
2 Siehe Ladner, Die Abgrenzung zwischen Leihe und Miete, immolex 2015, 298.
3 Siehe etwa Cerha, Zur Vertragsgestaltung beim Prekarium, immolex 2015, 302; OGH 1.4.2008, 5 Ob 61/08v;

OGH 27.9.2006, 7 Ob 215/06b.
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oder beim Leihgeber auch bei sonstiger Nutzung anfallen würden. Bei der Übernahme
von Kosten, die unabhängig von jedem Gebrauch entstehen (zB Grundsteuer, Erhal-
tungs- und Verwaltungskosten, Bankgebühren etc),45 wird Entgeltlichkeit angenom-
men, was zur Eingliederung als Miete führen kann.6 Die praktische Relevanz der Einglie-
derung als Miete bzw Leihe liegt darin, dass auch bei nur geringem Überschreiten der
Entgeltlichkeitsschwelle mietrechtliche Regelungen zur Anwendung kommen, welche
den Mieter im Vergleich zu den Bestimmungen betreffend den Leihnehmer – insbeson-
dere hinsichtlich der Kündigungsmöglichkeiten – umfassender schützen.

Die Unentgeltlichkeit einer Leihe liegt auch dann vor, wenn geringfügige Gegenleistun-
gen vom Leihnehmer verlangt werden, was etwa bei der Verpflichtung zum regelmäßi-
gen Rasenmähen oder zur Vornahme des jährlichen Baumschnitts vorliegt.7 Des Weite-
ren bejaht die Rsp Unentgeltlichkeit, wenn ein „Anerkennungszins“ gezahlt wird, der
gegenüber dem Wert des Nutzens nicht ins Gewicht fällt, wobei dabei eine Grenze von
10 % des ortsüblichen Zinses angenommen wird. Wird dieser Wert überschritten, so ist
ein Mietvertrag auch dann anzunehmen, wenn ein Mietverhältnis nicht beabsichtigt
war.8

1.2. Miete und Leasing
Beim Immobilienleasing wird idR ein Objekt vom Leasinggeber erworben, welches in
weiterer Folge dem Leasingnehmer entgeltlich überlassen wird. Dem Leasingnehmer
kommt dabei ein obligatorisches Benützungsrecht zu. Nach Ende der Vertragslaufzeit
wird dem Leasingnehmer die Möglichkeit eingeräumt, die Liegenschaft unter (teilwei-
ser) Anrechnung des geleisteten Mietzinses anzukaufen und damit Eigentum zu erwer-
ben.9 Grundsätzlich ist bei einem Immobilienleasingvertrag zu prüfen, ob der Finanzie-
rungszweck überwiegt oder nicht. In der Regel werden sie von der Rsp aber als Mietver-
träge qualifiziert – einerseits, weil das MRG nicht umgangen werden soll, andererseits
aufgrund der Merkmale der Kündbarkeit und der unbestimmten Laufzeit des Vertrags.10

1.3. Miete und Mietkauf
Der Mietkauf unterscheidet sich vom Leasing dadurch, dass nicht auf die Gebrauchs-
überlassung abgezielt wird, sondern übergeordnetes Ziel der Eigentumserwerb des Mie-
ters ist. Bei Mietkäufen werden die Elemente von Miet- und Kaufverträgen verbunden.
In der Praxis erfolgt der Erwerb des Eigentums entweder durch Einräumung einer Kauf-

4 Griss/Weixelbraun-Mohr in Koziol/Bydlinski/Bollenberger, Kurzkommentar zum ABGB6 (2020) § 971 ABGB
Rz 4; Pletzer in Schwimann/Neumayr, ABGB Taschenkommentar5 (2020) § 974 ABGB 1 ff. 

5 Siehe OGH 17.11.1986, 1 Ob 695/86; OGH 4.11.2013, 10 Ob 26/13s; Pletzer in Schwimann/Neumayr, ABGB5

§ 971 Rz 6.
6 OGH 10.6.2015, 7 Ob 218/14f.
7 OGH 22.2.1990, 7 Ob 733/89. Verneint wurde die Geringfügigkeit bei Verpflichtung zur Vornahme von Haus-

besorgerdiensten (OGH 16.3.1995, 8 Ob 1629/94).
8 OGH 4.11.2013, 10 Ob 26/13s.
9 Breimayer/Pöltner-Holkovic in Rainer, Miet- und WohnR Kap. 13.2.1 Begriff Immobilienleasing. 
10 OGH 2.12.1986, 2 Ob 639/85 (MietSlg 38.124); OGH 30.5.1996, 5 Ob 2099/96; OGH 26.5.1999, 5 Ob 137/99d;

Böhm/Prader in Böhm/Pletzer/Spruzina/Stabentheiner, GeKo Wohnrecht I (2018) § 1 MRG Rz 68.
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option oder durch automatischen Übergang nach Ende der Mietdauer – beides unter
Anrechnung der Mietzahlungen auf den Kaufpreis.11

1.4. Miete und Wohnungsservitut
Gem § 521 ABGB wird das Recht, die bewohnbaren Teile eines Hauses zu benutzen, als
Wohnungsservitut bezeichnet und kann in Form eines Fruchtgenussrechts oder Ge-
brauchsrechts ausgestaltet sein. Wird ein solches Recht entgeltlich eingeräumt, kommt
es zur Anwendung des MRG, unabhängig von Fruchtgenuss und Einverleibung im
Grundbuch.12 Dies wird dadurch begründet, dass durch die Entgeltlichkeit das Servitut
dem Mietvertrag angenähert wird, sodass gleichfalls das Bedürfnis nach Mieterschutz
besteht.13 Der OGH verneint hingegen eine analoge Anwendung der Bestimmungen des
MRG auf andere Benützungsverhältnisse an einer Wohnung, etwa auf Wohnungsservi-
tute.14 Der zitierten Entscheidung lässt sich allerdings nicht entnehmen, ob das Nut-
zungsrecht dabei entgeltlich oder unentgeltlich eingeräumt wurde.

1.5. Miete und WEG
Anders als ein Mieter erwirbt ein Wohnungseigentümer Miteigentum an einer Liegen-
schaft und bekommt das ausschließliche und verbücherte Nutzungsrecht an einem be-
stimmten Objekt, dh Wohnung, Garage, Geschäft etc, eingeräumt. Dies bedeutet, dass
der Wohnungseigentümer dinglicher Rechtsbesitzer ist und über die zugeordneten Ob-
jekte allein verfügen kann.15 Durch ein Mietverhältnis hingegen wird kein dingliches
Recht begründet, da kein Eigentum erworben wird, sondern ein Gebrauchsrecht an dem
Bestandsobjekt gewährt wird.16

1.6. Miete und Pacht
Wie bereits einleitend erwähnt unterscheidet sich die Pacht zur Miete dadurch, dass ne-
ben dem Recht auf Gebrauch der Sache auch die Fruchtziehung erlaubt ist. Hinsichtlich
der Beurteilung, ob eine Geschäftsraummiete oder -pacht vorliegt, entscheidet die Rsp je
nach Einzelfall unter Beachtung jeglicher Umstände. Der Rsp zufolge sind entschei-
dende Merkmale für die Eingliederung als Unternehmenspacht die Bereitstellung eines
lebenden Unternehmens, die Vereinbarung einer Betriebspflicht, die Zurverfügungstel-
lung von Betriebsmitteln sowie die Rückstellungsverpflichtung eines lebenden Unter-
nehmens nach Vertragsende.17 Stets erforderlich ist eine Einzelfallbeurteilung, sodass
die Rsp teilweise zu kasuistischen und widersprüchlichen Ergebnissen gekommen ist.

11 Fischer-Czermak, Mobilienleasing – Rechtsnatur, Gewährleistung und Gefahrtragung (1995) 107 ff;
RS0128738; OGH 4.11.2013, 10 Ob 26/13s; OGH 11.8.2015, 4 Ob 235/14h.

12 Böhm/Prader in Böhm/Pletzer/Spruzina/Stabentheiner, GeKo Wohnrecht I § 1 MRG Rz 67.
13 Bernat in Korinek/Krejci, Handbuch zum Mietrechtsgesetz (1985) 101 f; siehe hierzu auch Böhm/Prader in

Böhm/Pletzer/Spruzina/Stabentheiner, GeKo Wohnrecht I § 1 MRG Rz 67.
14 OGH 14.9.1999, 5 Ob 246/99h (MietSlg 51.256).
15 Illedits in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht3 (2018) § 2 WEG 1 ff; Hausmann in Hausmann/Vonkilch, Kom-

mentar Österreichisches Wohnrecht – WEG4 (2017) § 2 WEG Rz 3 f.
16 Siehe hierzu Foerster, B. Anwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes, in diesem Buch.
17 RS0020398; RS0020451; OGH 3.4.2008, 1 Ob 25/08w (MietSlg 60.124).
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Häufig wurden in der Vergangenheit die Gerichte mit der Frage befasst, ob Geschäfte in
Einkaufszentren als Miet- oder Pachtobjekte zu qualifizieren sind. Der OGH entschied,
dass die Geschäfte innerhalb eines Einkaufszentrums bei erstmaliger Inbetriebnahme
grds als Mietobjekte zu qualifizieren sind, da kein lebendes Unternehmen übergeben
wird.18 Werden allerdings wesentliche Betriebsmittel, die zum Betriebsbeginn erforder-
lich sind, bereitgestellt, so kann dem OGH zufolge auch ein stillgelegtes oder neues Un-
ternehmen verpachtet werden.19

2. Grenzen der Vertrags- und Formfreiheit20

Die Regelungen des ABGB sind grds dispositiv, sodass unter Beachtung der allgemeinen zi-
vilrechtlichen und konsumentenrechtlichen Bestimmungen durch Parteienvereinbarung
davon abgewichen werden kann. Lediglich §§ 1096 und 1117 ABGB stellen einseitig zwin-
gendes Recht dar, sodass bloß zugunsten des Mieters davon abgegangen werden kann.

Allgemeine zivilrechtliche Schranken der Vertrags- und Formfreiheit sind insbesondere
jene der Sittenwidrigkeit (§ 879 Abs 1 ABGB), des Wuchers (§ 879 Abs 2 Z 4 ABGB)
und der laesio enormis (§ 934 ABGB). Nachdem Mietverträge zumeist auf Vertrags-
formblättern bzw AGB-Mietverträgen beruhen, welche bei einer Vielzahl von Verträgen
zur Anwendung kommen und bloß an wenigen Stellen individualisiert werden, sodass
in der Praxis durchaus häufig verdünnte Willensfreiheit angenommen werden kann,
sind neben den Regelungen der Einbeziehungs- sowie Geltungskontrolle (§ 864a ABGB)
sowohl jene zur Sittenwidrigkeit (§ 879 Abs 1 ABGB) als auch gröblichen Benachteili-
gung (§ 879 Abs 3 ABGB) beachtlich.21

Des Weiteren wird die Vertrags- und Formfreiheit durch die Regelungen des KSchG be-
schränkt, sofern am Mietverhältnis einerseits ein Unternehmer und andererseits ein
Verbraucher beteiligt sind und der Vertrag nach dem 1.10.1979 geschlossen wurde. Die
Verbrauchereigenschaft liegt jedenfalls dann vor, wenn das Mietverhältnis geschlossen
wird, um das Wohnbedürfnis zu befriedigen sowie gem § 1 Abs 3 KSchG bei Vorberei-
tungsgeschäften eines Unternehmers.22 Schwieriger ist die Beurteilung des Unterneh-
merbegriffs. Dabei ist eine Einzelfallbeurteilung vorzunehmen, wobei ua zu berücksich-
tigen ist, wie viele Objekte vermietet wurden. Laut höchstgerichtlicher Rsp ist für die Be-
urteilung der Unternehmereigenschaft „als annähernde Richtzahl“ die Vermietung von
fünf Objekten anzunehmen,23 was in der Praxis bei Vermietung von Wohnobjekten
eines zB kleinen Zinshauses häufig nicht erfüllt ist. Die Schwelle der fünf Objekte stellt
nach Riss allerdings keine absolute Grenze dar,24 sondern ist anhand einer Gesamtbe-

18 OGH 18.9.2009, 6 Ob 141/09t. 
19 OGH 23.11.2016, 1 Ob 177/16k; OGH 16.11.1989, 6 Ob 701/89 (MietSlg 41.084).
20 Siehe ausführlich zu den zivilrechtlichen Aspekten Kapitel Rupprecht/Schatz, M. Insolvenzrechtliche Aspekte

und Räumungsexekution. 
21 Riss in Hausmann/Vonkilch, Exkurs: Verbraucherschutz und AGB-Kontrolle im Mietrecht, Kommentar

Österreichisches Wohnrecht – MRG3 (2013) 25 ff.
22 Rosifka, Rechtswidrige Vertragsbestimmungen in Formularmietverträgen, ecolex 2007, 233 (235); OGH

10.2.1998, 5 Ob 20/98x (MietSlg 50.329). 
23 OGH 6.7.1980, 5 Ob 570/80; OGH 5.5.2010, 7 Ob 78/10m (MietSlg 62.215).
24 Riss in Hausmann/Vonkilch, Exkurs: Verbraucherschutz und AGB-Kontrolle im Mietrecht, Kommentar

Österreichisches Wohnrecht – MRG3 (2013) E8.
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trachtung zu beurteilen.25 Bedeutsame Bestimmungen des KSchG sind insb die Rück-
tritts- und Gewährleistungsrechte des Verbrauchers gem § 30a bzw § 9 KSchG, die In-
haltskontrolle gem § 6 Abs 1 und 2 KSchG sowie das in § 6 Abs 3 KSchG normierte
Transparenzgebot. Für Heimverträge enthalten §§ 27b bis 27i KSchG Sonderbestim-
mungen, die dem Heimträger Informationspflichten auftragen und umgekehrt den Heim-
bewohner ua Kündigungsschutz bieten.26

Im Fernabsatz und außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge zwischen
Unternehmern und Verbrauchern unterliegen dem FAGG. Gem § 1 Abs 2 Z 7 FAGG
kommt das FAGG bei der Vermietung von Wohnraum nicht zur Anwendung, sodass
die Schutzbestimmungen nur bei Vermietung von Geschäftsräumen oder neutralen Ob-
jekte (zB Hobbyräume, Garagen, Lagerräume etc) einschlägig sind. Bei Anwendbarkeit
hat der Unternehmer dem Verbraucher gem §§ 4 ff FAGG umfangreiche Informationen
zu erteilen, umgekehrt kann der Verbraucher binnen 14 Tagen sein Rücktrittsrecht gem
§§ 11 ff FAGG wahrnehmen.

Bei Verträgen über den Erwerb von (Wohnungs-)Eigentum, Bau-, Bestand- oder Nut-
zungsrechten an zu errichtenden oder durchgreifend zu erneuernden Gebäuden, Woh-
nungen und Geschäftsräumen, kommt gem § 1 Abs 1 BTVG zwingend das BTVG zur
Anwendung, sofern der Erwerber vor der Fertigstellung Beträge an den Bauträger zah-
len muss, die 150 € pro Quadratmeter übersteigen.27 Bei Anwendbarkeit wird der Ver-
tragsinhalt gem § 4 BTVG zwingend geregelt und dem Erwerber werden Rücktritts-
rechte gem § 5 BTVG eingeräumt. Aufgrund der Vorleistung des Erwerbers sind insb
die §§ 7 ff BTVG relevant, in welchen der Bauträger zur Sicherung der geleisteten Be-
träge verpflichtet wird.

Wie bereits erwähnt wird die Vertrags- und Formfreiheit daneben durch zahlreiche Son-
dergesetze wie das MRG, das WEG 2002, das Kleingartengesetz, das Landpachtgesetz oder
das WGG beschränkt.

Die jeweiligen Beschränkungen der Vertrags- und Formfreiheit werden bereits beim
Abschluss eines Mietvertrags ersichtlich. Dieser kann nach dem ABGB grds formfrei,
also mündlich, schriftlich oder konkludent geschlossen werden. Kommt das MRG zur
Anwendung, so bedürfen gewisse Vereinbarungen der Schriftform. So ist etwa ein be-
fristeter Mietvertrag durch schriftliche Vereinbarung zu erneuern. Wird das Erfordernis
der Schriftlichkeit nicht eingehalten, so ist die Befristung nicht wirksam und führt zu
einem unbefristeten Mietverhältnis.28 Für den Abschluss eines Bauträgervertrags bedarf
es gem § 3 Abs 1 BTVG ebenfalls einer schriftlichen Vereinbarung, um nicht oder
schlecht durchdachte und übereilte Vertragsabschlüsse zu verhindern.29

In der Praxis führt die Vertrags- und Formfreiheit dazu, dass vermehrt Sonderformen
von Mietverhältnissen geschaffen werden. Ein Beispiel hierfür sind sogenannte „Double-
Net-“ bzw „Triple-Net-Verträge“, welche insbesondere im angelsächsischen Raum zur

25 OGH 9.6.1999, 7 Ob 105/99p.
26 Pesek in Schwimann/Kodek, ABGB Praxiskommentar4 (2014) § 1090 Rz 152.
27 Markl in Schwimann/Kodek, ABGB Praxiskommentar4 (2015) § 1 BTVG Rz 3. 
28 OGH 25.1.2006, 3 Ob 2/06z.
29 ErläutRV 312 BlgNR 20. GP 14.
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Anwendung kommen.30 Bei einer Double-Net-Vereinbarung übernimmt der Mieter alle
Kosten mit Ausnahme der die Instandhaltung von „Dach und Fach“ (dh Fassade, Fens-
ter, Außentüren) betreffenden. Abgedeckt sind dadurch etwa Betriebs- und Verwaltungs-
kosten sowie Reparaturen. Bei einem Triple-Net-Vertrag übernimmt der Mieter zusätz-
lich auch noch die Kosten für die Instandhaltung von „Dach und Fach“, was de facto zu
einer gänzlichen Risikoabwälzung auf den Bestandnehmer führt. Derartige Konstellatio-
nen kommen in der Praxis insbesondere bei Logistik- bzw Gewerbeimmobilien zur An-
wendung.31

3. Politischer Einfluss
Die vorhin beschriebene Privatautonomie beim Abschluss von Mietverträgen ist dann
nicht erwünscht, wenn dies zu einer faktischen Übermacht einer Partei führt. Der Überle-
gene ist idR der Vermieter, weshalb das Mietrecht und insb der Schutz des Mieters häufig
im Zentrum politischer Diskussionen steht. Zu beobachten ist in letzter Zeit die immer
häufigere Anzahl an befristeten Mietverträgen. Dass bei unbefristeten Mietverträgen nur
anhand der Inflationsrate angepasst werden kann, führte dazu, dass Befristungen auf-
grund des die Inflationsrate übersteigenden Preisanstiegs für die Vermieter attraktiver
wurde. 2018 unterlagen bereits 22,7 % aller Mietwohnungen einer Befristung.32

Durch die letzte Wohnrechtsnovelle im Jahr 2015 wurden die immer wieder von Gerich-
ten behandelten Streitthemen der defekten Heizthermen, Warmwasserboiler und sonsti-
gen Wärmeaufbereitungsgeräte entschärft, indem gesetzlich klargestellt wurde, dass der
Vermieter die Kosten für die Reparatur zu tragen hat. Dies hat jedoch nicht verhindert,
dass weiterhin ein ungeregelter Graubereich, zB bei mitvermieteten Küchengeräten oder
bei Klimaanlagen, verblieben ist. Des Weiteren wurde das WEG 2002 geändert, sodass
Zubehör zu einer Eigentumswohnung zugehörig anzusehen ist, wenn sich dies aus dem
Vertrag eindeutig ergibt und daher eine Eintragung im Grundbuch nicht mehr zwingend
erforderlich ist. Nachdem in der jüngeren Vergangenheit die Regierungen stets aus Koa-
litionen gebildet wurden, mussten hinsichtlich der WRN 2015 einige Abschläge hin-
genommen werden. So pochte die SPÖ darauf, dass Neubauten nach einiger Zeit – vorge-
schlagen wurden 20 bis 30 Jahre – Preisgrenzen unterworfen werden sollten, um die un-
befristete freie Mietzinsbildung bei freifinanzierten Wohnbauten zu verhindern. Dies
und auch das vorgeschlagene Universalmietrecht fanden allerdings beim damaligen Koa-
litionspartner ÖVP keine Unterstützung und wurden nicht umgesetzt.

In der darauffolgenden Koalition zwischen der ÖVP und FPÖ zwischen 2017 und 2019
gab es grds bereits einen Entwurf für die Novelle des MRG. Geplant gewesen wäre etwa,
das Lagezuschlagsverbot in Gründerzeitvierteln zu kippen. Richter führt diesbezüglich
mE korrekt aus, dass diese Einschränkung ohnehin nicht mehr zeitgemäß ist, da Woh-
nungen in Gründerzeitvierteln mittlerweile zum Großteil saniert sind, sodass es uner-

30 Würdinger, Der Triple-Net-Mietvertrag (2017) 51 ff. 
31 Siehe Koch/Stocker, Logistikimmobilien im Wandel, ZLB 2018/39, 85; Bitzer/Stocker, Bewertung von Ein-

kaufs- und Fachmarktzentren, ZLB 2018/48, 105.
32 Statistik Austria, WOHNEN 2018, Mikrozensus – Wohnungserhebung und EU – SILC (2019) 104.
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klärlich wirkt, auf den Wohnungsbestand im 19. Jh abzustellen.33 Bevor die Novelle
allerdings beschlossen werden konnte, wurde die Koalition beendet.

Im Regierungsprogramm 2020 bis 2024 setzten sich die ÖVP und die GRÜNEN zum
Ziel, das Wohnrecht zu reformieren. Dazu ist es bisher – wohl auch aufgrund der
COVID-19-Pandemie – nicht gekommen. Um die Auswirkungen der Pandemie auf
Mieter abzufedern, wurde Mietern, deren wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aufgrund
der COVID-19-Pandemie erheblich beeinträchtigt wurde, im 2. COVID-19-JuBG die
Möglichkeit eingeräumt, die Zahlung der Wohnungsmiete des 2. Quartals 2020 bis
31.12.2020 zu stunden. Eine gerichtliche Einklagung oder Kündigung aufgrund des aus-
ständigen Mietzinses war in diesem Zeitraum nicht möglich. Erwähnenswert ist in
diesem Zusammenhang die Novellierung des WEG 2002, welche voraussichtlich mit
1.1.2022 in Kraft tritt. Durch punktuelle Änderungen soll dabei die Verringerung des
Energiebedarfs im Gebäudesektor sowie der Ausstiegs aus fossilen Brennstoffen geför-
dert werden.

Es ist zwar ersichtlich, dass die Politik auf die Novellierung des Wohnrechts drängt, aller-
dings erfolgte die Umsetzung aufgrund stark divergierender Interessen und ungünstiger
Ereignisse nicht oder nur teilweise, wodurch weder Übersichtlichkeit noch Einheitlich-
keit der Materie gefördert wurde. Erschwert wird die Diskussion zusätzlich durch tiefe
Gräben zwischen den Interessen der Mieter bzw der Vermieter. Stets erfolgt eine Grat-
wanderung zwischen dem Bedarf nach leistbarem Wohnen und Erhalt der wirtschaft-
lichen Attraktivität der Vermietung, um Leerstand zu vermeiden. Zwar ist auf eine bal-
dige Novellierung des Mietrechts zu hoffen, dass dies auch tatsächlich geschieht, ist aller-
dings aufgrund der mangelnden Kompromissbereitschaft der Interessenvertretungen der
Mieter bzw Vermieter und der unterschiedlichen Parteiinteressen zu bezweifeln.
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